
Antrag 

des Abg. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Par­

teien (Parteiengesetz 2012 - PartG) geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer 

Parteien (Parteiengesetz 2012 - PartG) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Parteien (Parteiengesetz 2012 - PartG) 
StF: BGBI. I Nr. 56/2012 (NR: GP XXIV RV 1782 AB 1844 S. 163. BR: 8746 AB 8751 S. 810.) zuletzt geän­

dert durch das BGBI. I Nr. 31/2019, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Z 51it f ist die Wortfolge: nNicht als Spende anzusehen sind Mitgliedsbeiträge, Beiträge der 
der jeweiligen Partei angehörenden Mandatare und Funktionäre, Zuwendungen von Berufs:. und 
Wirtschaftsverbänden und anderen Interessen vertretungen mit freiwilliger Mitgliedschaft im 
Sinne des Artikels 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 391/1975 an die in ihren Organen ver­
tretenen Gruppierungen sowie Zuwendungen van gesetzlichen beruflichen Interessenvertretun­
gen an die in ihren Organen vertretenen Gruppierungen, H zu ersetzen durch die Wortfolge: 

I/Nicht als Spende anzusehen sind regelmäßig zu entrichtende Mitgliedsbeiträge bis maximal 3 698 

Euro jährlich, wobei die Beiträge aus sämtlichen Mitgliedschaften einer Person zusammenzuzählen 

sind, sowie Beiträge der der jeweiligen Partei angehörenden Mandatare und Funktionäre;" 

2. In § 5 wird nach Abs 6 folgender Abs 6a eingefügt: 

1/(6a) Dem Rechenschaftsbericht ist eine Liste aller der Partei nahestehenden Organisationen 

und/oder Gliederungen der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, anzuschließen. Der Rech­
nungshof hat diese ihm bekannt gegebenen nahestehenden Organisationen und/oder Gliederungen 
der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, den seiner Kontrolle unterliegenden Rechtsträ­
gern mitzuteilen und diese Rechtsträger aufzufordern, ihm binnen eines Monats den Gesamtbetrag 

der zwischen den Rechtsträgern und jeder einzelnen der angeführten nahestehenden Organisationen 

und/oder Gliederungen der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, im Berichtszeitraum des 

Rechenschaftsberichtes abgeschlossenen Rechtsgeschäfte bekannt zu geben.1/ 

3. In § 6 Abs. 6 wird nach Ziffer 6. folgende Ziffer 6a. eingefügt: 

1/6a. natürlichen oder juristischen Personen, sofern die Spende den Betrag von 100 000 Euro über­

steigt," 
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4. § 10 lautet mit Überschrift: 

- 2 -

"Prüfung durch den Rechnungshof und Sanktionen 

§ 10. (1) Der von einer politischen Partei zu erstellende Rechenschaftsbericht (§ 5) unterliegt auch 
der Kontrolle des Rechnungshofes. 

(2) Der Rechnungshof hat die Richtigkeit und Vollständigkeit des Rechenschaftsberichts samt An­

lagen und dessen Übereinstimmung mit diesem Bundesgesetz zu prüfen. Bei Ausübung seiner Kontrol­

le hat der Rechnungshof festzustellen, ob die Gebarung den bestehenden Gesetzen und den auf 
Grund dieser Gesetze ergangenen Verordnungen und sonstigen Vorschriften entspricht. Keinesfalls 
darf er sich auf die bloß ziffern mäßige Nachprüfung beschränken. 

(3) In Ausübung und zum Zwecke der ihm obliegenden Kontrolle verkehrt der Rechnungshof mit 
den rechenschaftspflichtigen politischen Parteien, nahestehenden Organisationen und/oder Gliede­

rungen der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, und den Beteiligungsunternehmen (§ 5 

Abs. 6) unmittelbar. 

(4) Er ist befugt: 

1. von diesen in Abs. 3 genannten Einrichtungen jederzeit schriftlich oder im kurzen Wege alle 
ihm erforderlich erscheinenden Auskünfte zu verlangen; 

2. die Einsendung von Rechnungsbüchern, -belegen und sonstigen Behelfen (wie Geschäftsstücke, 

Verträge, Korrespondenzen) zu verlangen; . 

3. durch seine Organe an Ort und Stelle in die mit der Gebarung im Zusammenhang stehenden 
Rechnungsbücher, -belege und sonstigen Behelfe Einsicht zu nehmen. 

(5) Die im Abs. 3 genannten Einrichtungen haben die Anfragen des Rechnungshofes ohne Verzug 
vollinhaltlich und unmittelbar zu beantworten, alle abverlangten Auskünfte zu erteilen und jedem 
Verlangen zu entsprechen, das der Rechnungshof zum Zwecke der Durchführung der Kontrolle im 

einzelnen Falle stellt. 

(6) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der Rechenschaftsbericht den Anforderungen (§ 5) 
entspricht, ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, Sponsoring- und Inseratenlisten, der Liste der 
Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der Liste der nahestehenden Organisationen und/oder 
Gliederungen der Partei mit eigener Rechtspersönlichkeit gemäß Abs. 6a, und der Umfang der von 
diesen Unternehmen und nahestehenden Organisationen und/oder Gliederungen der Partei mit eige­

ner Rechtspersönlichkeit im Berichtsjahr abgeschlossenen Rechtsgeschäfte mit sonstigen Einrichtun-

. gen, die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert nach einzelnen Parteien, nahestehenden 

Organisationen und/oder Gliederungen der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, und Un­

ternehmen, auf der Website des Rechnungshofes und der Website der politischen Partei zu veröffent­

lichen. 

(7) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht, ist eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens in der Höhe von bis zu 1 000 000 Euro zu verhängen. 

(8) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß gegen § 6 Abs.4 nicht ausgewiesen oder 
entgegen § 6 Abs. 5 nicht gemeldet oder unter Verstoß gegen § 6 Abs. 6 angenommen, ist über sie 

eine Geldbuße je nach Schwere des Vergehens bis zum Dreifachen des erlangten Betrages, mindes­
tens jedoch in der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. Resultiert der Verstoß aus einer un­

richtigen oder unvollständigen Auskunft oder Angabe einer nahestehenden Organisation oder Gliede­
rung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die Geldbuße über die nahestehende 
Organisation oder die Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, zu verhängen. 

(9) Für den Fall der Überschreitung des in § 4 geregelten Höchstbetrags um bis zu 25 vH ist eine 
Geldbuße in der Höhe von bis zu 10 vH des Überschreitungsbetrages zu verhängen. Geht die Über­
schreitung über die Grenze von 25 vH hinaus, so ist die Geldbuße um bis zu 100 vH dieses zweiten 
Überschreitungsbetrages zu erhöhen." 
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5. Nach § 10 wird folgender § 10a samt Überschrift eingefügt: 

"Gerichtliche Strafbestimmung 

§ 10a. (1) Wer in einer politischen Partei oder einer nahestehenden Organisation und/oder Gliede­
rung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, zur Ausweisung oder Meldung von Spen­
den zuständig ist oder be�echtigt ist, Spenden in deren Namen anzunehmen, und im Namen der 
politischen Partei oder nahestehenden Organisation und/oder Gliederung der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt, wissentlich eine Spende an diese politische Partei, nahestehende Or­
ganisation und/oder Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, unter Verstoß 
gegen § 6 Abs. 4 nicht ausweist oder entgegen § 6 Abs. 5 nicht meldet oder unter Verstoß gegen 
§ 6 Abs. 6 annimmt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Wer eine Handlung nach Abs 1 begangen hat und Spenden, deren Wert in Summe 10 000 Euro 
übersteigt, nicht ausgewiesen, nicht gemeldet oder angenommen hat, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren, übersteigt der Betrag in Summe den Wert von 50 000 Euro, mit Freiheitsstrafe von bis 
zu fünf Jahren, zu bestrafen." 

Begründung 

Die Lückenhaftigkeit des Parteiengesetzes ist schon länger bekannt und steht nicht zuletzt deshalb 
erneut in der Kritik. Die bisherigen Regelungen entziehen die Parteienfinanzen weitgehend einer wirk­
samen Kontrolle und begünstigen Umgehungskonstruktiohen durch nahestehende Organisationen wie 
etwa Vereine. Eine wirksame Kontrolle durch den Rechnungshof ist mangels Prüfrecht im Sinne eines 
originären Belegeinsichtsrechts nicht sichergestellt. Es zeigt sich, dass eine transparente Parteienfi­
nanzierung nur durch eine weitgehende Kontrollmöglichkeit erreicht werden kann. Die Unterstellung 
sowohl der Parteienfinanzen als auch der Finanzen aller einer politischen Partei nahestehenden Orga­
nisationen und/oder Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit (wie etwa Vereinen) unter die 
Kontrolle des Rechnungshofs ist die einzige Möglichkeit, intransparente, wettbewerbsverzerrende und 
unter Umständen auch gesetzwidrige Machenschaften im Zusammenhang mit der Parteienfinanzie­
rung zu unterbinden und abzustellen. Die Verschleierung von Spenden und Parteigeldern durch Ausla­
gerung an nahestehende Organisationen wie etwa Vereine oder Privatstiftungen ist nur dadurch zu 
verhindern, dass auch diese Einrichtungen in die Kontrolle des Rechnungshofes einbezogen werden. 
Bisher ist es beinahe auszuschließen, dass derartige intransparente und gesetzwidrige Machenschaf­
ten ans Licht kommen. Außerdem soll durch die Erhöhung der Geldbuße im Falle massiver Überschrei­
tungen der Wahlkampfkostenbegrenzung ein wirksameres Instrument zur Bekämpfung von MitteIver­
schwendung und Wettbewerbsverzerrung geschaffen werden. Zudem sollen Zahlungen von Berufs­
und Wirtschaftsverbänden sowie anderen Interessenvertretungen an Parteien und nahestehende 
Organisationen öffentlich nachvollziehbar werden. Das bisher bestehende Geheimhaltungsprivileg 
muss daher aufgehoben werden, sodass auch Zuwendungen insbes. der Kammern unter die Melde­
pflicht fallen. 

In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, diesen Antrag dem Ver assungsausschuss zuzuweisen. 

N 
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